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Sicherer Vermögensschutz 
 
Spezielle Regelung für Opfer der Nazi-Verfolgung 
 
Frau X. ist Empfängerin von Wiedergutmachungs-Zahlungen. 
Sie musste aufgrund eines Schlaganfalls überraschend in ein 
Pflegeheim ziehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 9000 
Dollar pro Monat. Die Angehörigen fürchten, dass sich Frau 
X. auf diese Weise rasch finanziell ruiniert. Die Familie weiß 
nicht, dass Frau X. rechtzeitig einen Nazi Victims 
Compensation TrustSM eingerichtet hat. Sie muss daher ihre 
Pflege-Kosten nicht aus ihren Ersparnissen bezahlen und kann 
ihr Vermögen nach eigenem Ermessen an ihre Familie, 
Freunde oder Wohlfahrtsorganisationen ihrer Wahl 
weitergeben. 
Wichtig für Empfänger von Wiedergutmachung 
In den vergangenen Jahren hat der Aufbau Opfer der Nazi-
Verfolgung darüber informiert, wie mit Hilfe eines Nazi 
Victims Compensation TrustSM Wiedergutmachungs-
Empfängern geholfen werden kann, einen bedeutenden Teil 
ihres Vermögens zu schützen, sollte langfristige 
Gesundheitsfürsorge unumgänglich werden. Wir wollen hier 
erneut den Empfängern von Wiedergutmachung, Pensionen 
oder Ausgleichszahlungen für Besitzansprüche aus 
Deutschland, Österreich oder den Niederlanden 
Orientierungshilfe bieten. 
Wiedergutmachungs-Empfänger haben das Recht, 
Unterstützung der US-Regierung im medizinischen Bereich in 
Anspruch zu nehmen, ohne dass ihr Vermögen auf ein 
bestimmtes Armutsniveau „absinkt“: Dies ist im Regelfall eine 
Voraussetzung, unter der Medicaid-Unterstützung gewährt 
wird. Wiedergutmachungs-Zahlungen sind aber aufgrund des 
vom US-Kongress am 1. August 1994 in Kraft gesetzten 
„Berechtigungsgesetzes für Opfer der Nazi-Verfolgung“ (Nazi 
Persecution Victims Eligibility Act) von diesen Medicaid-
Voraussetzungen ausgenommen. Dies ist bedauerlicherweise 
immer noch nicht allen Wiedergutmachungs-Empfängern 
bekannt. 
Ein allgemeines Missverständnis besteht dabei über bestimmte 
deutsche und österreichische Pensionen. Diese Gelder werden 
an Personen gezahlt, die aufgrund ihrer Verfolgung Beitrags-
Zeiten verloren haben, so dass deren Arbeitsvergangenheit 
nicht ausreicht, um das deutsche oder österreichische 
Sozialversicherungssystem in Anspruch zu nehmen. Bei 
derartigen Pensionen handelt es sich jedoch um eine Form von 
Wiedergutmachung.  
 
Die folgenden Beispiele zeigen, wie der Nazi Victims 
Compensation TrustSM helfen kann: 
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Sicherer Vermögensschutz 
Spezielle Regelung für Opfer 

Beispiel A – Schutz des ehelichen 
Gemeinschaftsvermögens 
Herr A., ein Wiedergutmachungsempfänger, weiß, dass er 
durch die Beantragung des „Spousal 
Refusal“ (Haftungsausschluss des Ehepartners) in der Lage 
sein wird, Medicaid-Leistungen für seine Frau zu beantragen, 
die sich in einem Pflegeheim befindet. Herr A. glaubt, dass 
Medicaid ihn dazu verklagen wird, einen Teil der Pflegekosten 
für seine Frau zu übernehmen, da sein Guthaben die 
Medicaid-Grenze um fast 200.000 Dollar überschreitet. Herr 
A. weiß jedoch nicht, dass sein gesamtes Guthaben dem 
Zugriff von Medicaid durch deren Einstufung als vermischte 
Wiedergutmachungs-Zahlungen (co-mingled restitution 
payments) entzogen werden könnte. Durch die Einstufung von 
Herrn A.s Guthaben als Wiedergutmachung und dessen 
Übertragung in einen Kompensationsfonds ist das Guthaben 
von Medicaid befreit. 
Herr A. kann nie zu Medicaid-Beiträgen für die Pflege seiner 
Frau herangezogen werden, da er nach der Ansicht von 
Medicaid über keine Mittel verfügt. Des Weiteren sind diese 
Mittel geschützt, sollte jemals der Fall eintreten, dass Herr A. 
Heimpflege in Anspruch nehmen muss. Außerdem besteht 
keine Möglichkeit des Zugriffs von Medicaid auf den 
Nachlass (Medicaid Estate recovery). 
 
Beispiel B – die Notwendigkeit vorausschauender Planung  
Frau B. bezieht eine Wiedergutmachungs- und eine 
Witwenrente. Ihr Vermögen belief sich auf 400.000 Dollar, 
bevor sie in ein Pflegeheim ging. Frau B. erhielt den 
professionellen Rat, einem Standard-Medicaid-Plan zu folgen. 
Dazu musste sie den Großteil ihres Guthabens ihrem Sohn 
überschreiben und anschließend eine Sperrfrist von (ungefähr) 
27 Monaten verstreichen lassen. 
Während der ersten 13 Monate ihrer Sperrfrist entstanden 
Kosten für Heimpflege von mehr als 110.000 Dollar. Der 
Sohn von Frau B. hatte im Aufbau über Wiedergutmachungs-
Planung gelesen und entschied sich, nach Alternativen zu 
suchen. Frau B. hatte über die Jahre Wiedergutmachung in 
Höhe von 430.000 Dollar bezogen. Damit war sie sofort zu 
Medicaid-Leistungen berechtigt. Ein Nazi Victims 
Compensation TrustSM wurde eingerichtet, der Frau B.s 
Sparguthaben sicherte. Dadurch wurde ihr Medicaid-Status 
verändert. So konnte Frau B. ungefähr 100.000 Dollar sparen, 
die sie während ihrer Wartezeit auf Medicaid-Leistungen 
ausgegeben hätte. 
Da sich Frau B. jedoch erst nach der Hälfte ihrer Medicaid-
Sperrfrist dazu entschlossen hatte, 
Wiedergutmachungsplanung überhaupt in Betracht zu ziehen, 
waren ihre bereits bezahlten Mittel unwiederbringlich 
verloren.  
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Fazit: 
1. Die Errichtung eines Nazi Victims Compensation TrustSM 
schützt und bewahrt das persönliche Vermögen, ohne dass der 
Eigentümer die Kontrolle darüber verliert. 
2. Allen Opfern der Nazi-Verfolgung wird dringend 
empfohlen, vorausschauend zu planen.  
3. Allgemein zugängliche Informationen im Hinblick auf 
Vermögensschutz für Senioren erwähnen nicht die Vorteile, 
die Opfern der Nazi-Verfolgung durch das 
„Berechtigungsgesetz für Opfer der Nazi-Verfolgung“ 
entstanden sind. 

Robert J. Epstein, Esquire 

 
Der Autor gehört der Kanzlei Lissner & Lissner in New York 
an. Weitere Informationen zum Nazi Victims Compensation 
Trust bei: Lissner & Lissner, LLP, 250 West 57th Street, New 
York, NY 10107, Tel.: (212) 307-1499, Fax: (212) 757-1825. 

Page 3 of 4Aufbau - deutsch-jüdische Zeitung

5/13/2003http://aufbauonline.com/2001/issue18/pages18/20.1.html



 
Deutsch 
 
English 
 

Page 4 of 4Aufbau - deutsch-jüdische Zeitung

5/13/2003http://aufbauonline.com/2001/issue18/pages18/20.1.html


